
JAGDGENOSSENSCHAFT
MOLLERSDORF

KUNDMACHUNG 

über die

AUFLEGUNG des JAGDPACHTVERTEILUNGSPLANES 2026

Gem. § 37 Abs. 3 des NÖ. Jagdgesetzes vom 30.1.1974 idgF., LGBL 13/47 liegt der
JAGDPACHTVERTEILUNGSPLAN in der Zeit vom

15.12.2025 bis 29.12.2025

während der Amtsstunden im Gemeindeamt der Stadtgemeinde Tulln zur öffentlichen 
Einsichtnahme auf.

Begründete Beschwerden gegen die Feststellung der Anteile können beim Obmann des 
Jagdausschusses schriftlich in der Zeit vom 15.12.2025 bis 29.12.2025 eingebracht werden.

Der Obmann

angeschlagen am: X
abzunehmen am: 0


